
Die Abrechnung aller Behandlungsmethoden erfoigt auf der Grundlage der amtlichen GOA
vom 01.01.96 unter Beachtung der aktuellen Ernpfeh ungen f0r Analoge Bewertungen durch
die Bundesäztekammer LJnd unter Berücks chtigung der aktuel en Rechtslage.
Der Sterqerunqsfaktor für die einzelnen Leistulsc! ljcst ie nach Schwienqkeit und

Rechtsq rundlaqen der Abrechnunq

nur den qeküzten Betraq zLr beqleichen (Fällioket der Aztrechnunq: Urteil des BGH vom

Um l\4issverständnisse und unnötigen Verwa tungsaufwand daher von vorneherein auszu-
schließen, möchte ich Sie in diesem Zusammenhang auf die Rechtslage zur ärztlichen
Bel^ano L'g und rhre'<ostenerstattJrg l^ nweisen

D!rch die lnanspruchnahme des Aztes kommt ein BehandlungsvertEg zwischen Patient
und Arzt zustande, der auch ohne schriftliche Bestätiglng (ausgenommen bei gesetzlich
Versicherten'und Kostenerstattungsfällen") wirksam wird. Aus diesem Behandlungsvertrag
entsteht dem Azt nach der Leistlngserbringung ein Honoraranspruch, der nach den
Vorschriften der GOA durch eine korrekte Rechnung nach § 12 geltend gemacht werden
muss. Die Rechnung des Aztes ist sofort nach E.teilung zur Zahlung fällig
Der Patient hat bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auI Erstattung der
Behandlungskosten gegenüber den pdvalen Kostenträgern, wobe die Höhe der
Erstattung von der Tarifwahl (bei Kostenerstattungsfällen vom Sach- und Diensl
eistungsprinzip der GKV) abhängig ist. Darals result erende Küzunoen des
Rechnunqsbetraoes durch die PKV /GKV berechtioen den Patienten nicht dazu. seinerseits

erforderlichem Aufi/vand zwischen 1 0 und 3.sfachem SaE
Da derzeit für vrele neue oder von der Ausgangsposition lnhalUich erheblich abwerchende
Lerstungen eine Gebührenzrffer nach GOA ncht zur VerfügLrng steht, müssen diese durch
araloge BewertLlgen lacl^ §6 Aos 2 GOAzLT A.satz georacht weroer
Erfahrungsgemaß ist dle Erstaftung der hierdurch entstehenden Honorarforderung durch d e
privaten Krankenversicherungen und/oder Beihiifestellen nicht rmmer problemlos
gewährleistet, wodurch für den Patienten ein nicht erstattungsfährger Kostenantei verbleiben
kann
lnsbesondere der Abschluss einer Vereinbaruno nach § 2 GOA über die Abweichuno von den
Bemessunqsorenzen der Gebühren laLrt § 5 GOA (Überschreihrno des Geb!hrenrahmens)
kann rnöqlicherweise nicht unerhebliche finanziele Belastunoen zur Foloe haben

Küzungen der PKV seine Forderung gegenüber der Krankenversrcherung auf dem
Schlichtungs- oder Rechtsweg durchzuseEen
Eine Abtretung des Erstattungsanspr!ches des Patienten gegenüber seinem privaten
Kostenträger in Höhe der Gesamthonorarforderung oder von Teilbetägen wird hermit
ausgeschlossen

21 12.2046 - I ll ZR 117106). Der Versicherte hat de [Iö

hv

glichkeit, bel ungerechtfertigten

rech t sin rsiattu
h rivaie Krankheitskosten-Zusatzversicheru

abqesch en haben* Als lVitglied ener gesetzllchen Krankenkasse ist lhr Ansptuch auf medizinische
Versorgung durch Vertragsäzte bei Vorlage der Krankenversicherungskade sichergestelt.
Für Privatäzte gilt dlese Regelung nicht. Deshalb mlrssen Sie lhren Entschluss, sich auf
eigene Kosten privatäztlich behandeln zu lassen, durch eine schriftliche vereinbarung mit
threm Azt bestätigen (vgl. § 18 B[,V-A)
'* Gesetzlich Versicherte, die Kostenerstattung gewählt haben, gelten als Privatpatienten
und erhalten eine Rechnung nach der GOA. Auch s e müssen eine schriftliche
Behandlungsvere nbarung mit lhrem Arzt absch ießen.

>PrUfen Sre lhren Vers cherungsvertrag auf mögliche Ausschlüsse und Selbstbehalte
> Fragen Sre im Zweifelsfall bei lhrer Versicherung nach. ob d e Kosten für spezielle
Therapieverfahren übernommen werden
>Lassen Sre s ch die Entscherdung des Kostenträgers schriftlich mitteilen
>Beachten Sie ln diesem Zusammenhano bitte unbed nqt die Ausschlussrchtinren der
Berhifestellen falls Sre Ansoruch aLrf entsprechende Erstattuno haben

wcHTTGER HrNwErs FüR BEtHtLFEBEREcHTtcTE:
Seii 01.01.2007 oellen weseniiiche Anderunoen im Belhilferecht verordnunosfähioe. aber nicht

verordnunospfllchtloe I\Iedihamenle srnd bis aufwenioe Ausnahmen nicht mehr beihilfefarhio.


